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Körperschaft des öffentlichen Rechts 

STRUKTURAUSSCHUSS 

Beschluss-Nr. STA 24/04/23 vom 06.03.2023 
 

der Regionalen Planungsgemeinschaft Mittelthüringen (RPG) über das 
 

Zielabweichungsverfahren im Zusammenhang mit der 2. Änderung des 
vorhabenbezogenen Bebauungsplanes zur Erweiterung des Betriebsge-
ländes der Fa. JTJ Sonneborn Industrie GmbH mit Überplanung einer 
nördlichen Teilfläche des Bebauungsplans Nr. 1 Gewerbegebiet ,,Am 
Arzbach" 
 

Die obere Landesplanungsbehörde führt auf Antrag der Gemeinde Nessetal für die geplante Be-
triebserweiterung der Firma JTJ Sonneborn Industrie GmbH in Sonneborn, Landkreis Gotha, ein 
Zielabweichungsverfahren gemäß § 11 (3) des Thüringer Landesplanungsgesetzes durch und bit-
tet die Regionale Planungsgemeinschaft Mittelthüringen mit Schreiben vom 15.12.2022 um Stel-
lungnahme. 
Die Größe der im Rahmen der 2. Änderung des Bebauungsplanes neu zu beplanenden Erweite-
rungsflächen beträgt ca. 7,2 ha. Hierbei handelt es sich bei einem Flächenanteil von ca. 6,6 ha um 
Flächen, die im rechtswirksamen Regionalplan Mittelthüringen aus dem Jahr 2011 als Teil des 
Vorranggebietes landwirtschaftliche Bodennutzung lB-4 „Südlich Sonneborn" ausgewiesen sind. 
Die mit der 2. Änderung des Bebauungsplanes geplanten Neuausweisungen von Gewerbeflächen 
sollen ausschließlich der Erweiterung des bestehenden Betriebes dienen.  

Der Zielabweichung wird zugestimmt. 

Begründung: 

Bei dem Vorhaben handelt es sich um eine Betriebserweiterung eines ortsansässigen Betriebes 
im direkten Anschluss zum bisherigen Standort. Gemäß LEP 2.4.2 G soll sich die Flächeninan-
spruchnahme für Siedlungszwecke am gemeindebezogenen Bedarf orientieren und dem Prinzip 
„Nachnutzung vor Flächenneuinanspruchnahme“ folgen. 
Die vorgesehene Erweiterungsfläche betrifft größtenteils um das Vorranggebiet Landwirtschaftli-
che Bodennutzung (LB-4 „Südlich Sonneborn"), das im Zuge des ersten Entwurfes im Änderungs-
verfahren zum Regionalplan Mittelthüringen (Beschluss der RPG Mittelthüringen Nr. PLV 40/03/19 
vom 12.9.2019) östlich des Gewerbegebietes reduziert wurde, um einer Siedlungsentwicklung 
nicht entgegenzustehen. Die im Rahmen der Beteiligung geäußerten Hinweise ergaben keine Be-
denken zur Reduzierung des Vorranggebietes an dieser Stelle. Das Änderungsverfahren ist bisher 
jedoch nicht zu Ende geführt worden. 

gez. Bausewein 
Vorsitzender 
 
 
  


